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§182

Untreue
(1) Wer die ihm kraft Gesetzes, staatlichen Auftrages oder 

Vertrages eingeräumte Befugnis, persönliches oder privates 
Eigentum anderer zu verwalten, zu deren Nachteil miß
braucht, um sich oder andere zu bereichern, wird mit Geld
strafe, Verurteilung auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Wer durch die Untreue einen erheblichen Vermögens- 
Schaden verursacht oder die Tat unter anderen erschwerenden 
Umständen begeht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr 
bis zu fünf Jahren bestraft.

§183
Vorsätzliche Sachbeschädigung

(1) Wer vorsätzlich und rechtswidrig fremde Sachen, die 
persönliches oder privates Eigentum sind, zerstört, vernichtet, 
beschädigt oder unbrauchbar macht, wird von einem gesell
schaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verantwortung gezo
gen oder mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung auf 
Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren be
straft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§184
Verbrecherische Sachbeschädigung

Verbrecherische Sachbeschädigung wird mit Freiheitsstrafe 
von zwei bis zu acht Jahren bestraft. Eine verbrecherische 
Sachbeschädigung begeht, wer

1. vorsätzlich einen schweren Schaden verursacht;
2. die Tat ausführt, obwohl er bereits zweimal wegen Be

schädigung sozialistischen Eigentums, Sachbeschädigung 
oder wegen Rowdytums mit Freiheitsstrafe bestraft ist.

7. K a p i t e l
Straftaten gegen die allgemeine Sicherheit

1. A b s c h n i t t  
Brandstiftung und andere gemeingefährliche Straftaten

§185
Brandstiftung

(1) Wer vorsätzlich Wohnstätten, Betriebe, Betriebs- oder
Verkehrseinrichtungen oder andere Bauwerke, Lagervorräte, 
landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Kulturen, Wälder oder 
forstwirtschaftliche Kulturen in Brand setzt oder durch Feuer 
oder Explosion vernichtet oder beschädigt, wird mit Freiheits
strafe bis zu acht Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung bestraft. ,,

(2) Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich andere Gegen
stände in Brand setzt oder durch Feuer oder Explosion ver
nichtet oder Beschädigt und dadurch fahrlässig eine Gemein
gefahr verursacht.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§186

Schwere Brandstiftung
Schwere Brandstiftung wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 

drei Jahren bestraft. Eine schwere Brandstiftung begeht, wer 
durch die Tat

1. fahrlässig den Tod oder eine schwere Körperverletzung 
eines Menschen verursacht oder eine Vielzahl von Men
schen in unmittelbare Gefahr bringt;

2. einen besonders schweren Schaden fahrlässig verursacht;
3. die Begehung einer anderen Straftat ermöglichen oder 

ihre Aufdeckung verhindern will oder wer als Brandstif
ter das Löschen des Brandes erschwert oder verhindert.

§187
Gefährdung der Brandsicherheit

Wer vorsätzlich oder fahrlässig den gesetzlichen Bestim
mungen oder den Auflagen der für den Brandschutz verant
wortlichen Organe zur Verhütung oder Bekämpfung von 
Bränden oder Explosionen zuwiderhandelt und dadurch vor
sätzlich oder fahrlässig die Gesundheit oder das Leben eines 
Menschen unmittelbar gefährdet oder die in § 185 Absatz 1 
genannten Gegenstände in unmittelbare Brand- oder Explo
sionsgefahr bringt, wird von einem gesellschaftlichen Organ 
der Rechtspflege zur Verantwortung gezogen oder mit öffent
lichem Tadel, Geldstrafe oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung bestraft.
A n m e r k u n g  :

Handlungen, die die Brandsicherheit nicht erheblich gefähr
den, können als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

§188
Fahrlässige Verursachung eines Brandes

(1) Wer fahrlässig eine in § 185 genannte Handlung begeht, 
wird von einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur 
Verantwortung gezogen oder mit öffentlichem Tadel, Geld
strafe, Verurteilung auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Wer durch die Tat den Tod oder eine schwere Körper
verletzung eines Menschen verursacht, eine Vielzahl von Men
schen unmittelbar gefährdet oder einen besonders schweren 
Sachschaden verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(3) Wer durch die Tat den Tod mehrerer Menschen ver
ursacht und wenn
1. die Handlung auf einer rücksichtslosen Verletzung von 

gesetzlichen Bestimmungen oder von Auflagen der für 
den Brandschutz verantwortlichen Organe zur Verhütung 
oder Bekämpfung von Bränden oder Explosionen beruht 
oder

2. der Täter seine Sorgfaltspflichten im gesellschaftlichen 
Zusammenleben in besonders verantwortungsloser Weise 
verletzt,

wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu acht Jahren 
bestraft.

§ 189 
Tätige Reue

Von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
wegen Brandstiftung oder wegen fahrlässiger Verursachung 
eines Brandes ist abzusehen, wenn der Täter aus eigenem Ent
schluß den Brand löscht, bevor ein weiterer als der durch die 
bloße Inbrandsetzung verursachte Schaden entstanden ist.

§190
Verursachung einer Katastrophengefahr

(1) Wer vorsätzlich Talsperren, Rückhaltebecken, Schleusen, 
Wehre oder andere Einrichtungen oder Anlagen, die dem 
Schutz vor Naturgewalten dienen, zerstört, beschädigt oder in 
sonstiger Weise für ihre Zwecke unbrauchbar macht und da
durch fahrlässig eine Gemeingefahr verursacht, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu acht Jahren bestraft.

(2) Wer durch die Tat vorsätzlich eine Gemeingefahr oder 
fahrlässig‘außerordentlich schwerwiegende Folgen verursacht, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.


